
Anlage zur Hauptversammlung 2022 
 

Original Text ohne Änderung: 
§ 8 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Ortsverbandes. Sie tritt jährlich 

mindestens einmal zusammen. 
 
2 Zur Mitgliederversammlung muss in schriftlich mindestens zwei Wochen vorher unter 

Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladen werden. Die ordentliche und außerordentliche 
Mitgliederversammlung sind bei ordnungsgemäßer Einladung beschlussfähig.  

 
7 Wenn kein Mitglied widerspricht, kann die Wahl der Delegierten zur Kreisverbandstagung en 

bloc durchgeführt werden. 
 
8 Der Vorsitzende des Ortsverbandes beruft die Mitgliederversammlung ein und leitet sie. Über 

die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Vorsitzenden und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist den Mitgliedern innerhalb von vier 
Wochen nach Ende der Tagung zugänglich zu machen. 

 Einsprüche gegen das Protokoll können nur von stimm- oder redeberechtigten Mitgliedern 
schriftlich innerhalb von vier Wochen nach Absendung beim Vorsitzenden  geltend gemacht 
werden. Über Protokolleinsprüche entscheidet der Vorstand. 

 

Text nach Änderungen: 
§ 8 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 

1  Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Ortsverbandes. Sie tritt  
             jährlich  mindestens einmal zusammen. 
 
2 Zur Mitgliederversammlung muss mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung in Textform eingeladen werden. Die ordentliche und außerordentliche 
Mitgliederversammlung sind bei ordnungsgemäßer Einladung beschlussfähig. 

 
7 Versammlungen erfolgen entweder real oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur für 

die Mitglieder zugänglichen virtuellen Raum (z.B. Telefon-, Video- oder 
Webkonferenz). Die erforderlichen Zugangsdaten werden dem Mitglied rechtzeitig vor 
Beginn der Versammlung mitgeteilt. Die Durchführung als gemischtes Verfahren (real 
und virtuell) ist ebenfalls zulässig. 

 
8 Wenn kein Mitglied widerspricht, kann die Wahl der Delegierten zur Kreisverbandstagung en 

bloc durchgeführt werden. 
 
9 Der Vorsitzende des Ortsverbandes beruft die Mitgliederversammlung ein und leitet sie. Über 

die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Vorsitzenden und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist den Mitgliedern innerhalb von vier 
Wochen nach Ende der Tagung zugänglich zu machen. 

 Einsprüche gegen das Protokoll können nur von stimm- oder redeberechtigten Mitgliedern in 
Textform innerhalb von vier Wochen nach Absendung beim Vorsitzenden geltend gemacht 
werden. Über Protokolleinsprüche entscheidet der Vorstand. 

 


